
         A r b e i t s v e r m i t t l u n g s v e r t r a g 
           für Bewerber gem. §§ 296 - 298 SGB III * § 421g SGB III * §§ 16 SGB II 

                                                                   zwischen 

                                                                  INTERWORKPERSONAL 
                                                                    Inh.Sandra Hohnhorst 
                                                         Bahnhofstraße 7,1-OG im Office Center 
                                                                             49393 Lohne 
                                                                                               
                                                         nachstehend „Vermittler/in“ genannt – 
 

                                                              und 
 

                              Name…………………….Vorname……………………. 
 
                                Adresse…………………………………………………… 
 
                                Tel/ Mail...………………………………………………… 
 

                                BA/ Arge - Kundennummer…………………………… 

 

                                      - nachstehend „Auftraggeber/ in“ genannt – 

über die Vermittlung einer Arbeitsstelle. 
 
§ 1 Vertragsgegenstand 
 
(1) Der/die Vermittler/in übernimmt für den/die Auftraggeber/in die Suche einer passenden 
Arbeitsstelle. 

(2) Der/die Vermittler/in nimmt mit Arbeitgebern Kontakt auf und prüft, ob ein den Erwartungen von 
dem/der Auftraggeber/in entsprechender Arbeitsplatz vorhanden ist. 

(3) Der/die Vermittler/in stellt gemeinsam mit dem/der Auftraggeber/in fest, ob der angebotene 
Arbeitsplatz den Erwartungen entspricht, und ob der/die Auftraggeber/in die Anforderungen erfüllen 
kann. ( Profiling ) 

(4) Der/die Vermittler/in informiert den/die Auftraggeber/in über den Arbeitsplatz und stellt den Kontakt 
zu dem Arbeitgeber her. 

(5) Der/die Vermittler/in behält sich vor, auch aus Eigeninitiative auf ein Stellenangebot zu reagieren 
und die Bewerbungsunterlagen unter Berücksichtigung des BDSG direkt an den Arbeitgeber zu 
senden. 

(6) Der/die Auftraggeber/in bevollmächtigt den/die Vermittler/in mit der Vertretung gegenüber dem 
Leistungsträger für die Förderung der Arbeitsaufnahme (gemäß § 5 Abs.2 Ziffer 3 RDG. 
Förderungsberatung) 

§ 2 Gewährleistung 
 
(1) Der/die Vermittler/in gewährleistet nur die Suche nach einem Arbeitsplatz. Ein Erfolg im Sinne 
einer Vermittlung ist nicht gewährleistet. Bewerbungskosten werden von dem/der Auftraggeber/in 
selbst getragen. 

(2) Der/die Auftraggeber/in gewährleistet die Richtigkeit der gemachten Angaben zu seiner/ihrer 
Person. 

(3) Der/die Vermittler/in übernimmt keine Gewährleistung für die Angaben des Arbeitgebers. 

 
 
 

 

 

 



§ 3 Vergütung mit Gutschein 
 
(1) Eine Vergütung wird nur für den Fall geschuldet, dass der/die Vermittler/in dem/der Auftraggeber/in 
einen Arbeitsplatz vermittelt. Als Arbeitsplatz gilt eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von 
mindestens 15 Stunden wöchentlich. 

(2) Die Vergütung entspricht den in § 421 g Sozialgesetzbuch (SGB) III festgelegten Sätzen. 
                                              Diese beträgt bis zu EUR 2.000,- 

 
(3) Die Vergütung wird in Höhe von EUR 1.000, - 6 Wochen nach Beginn des    
Beschäftigungsverhältnisses,der Rest nach einer sechsmonatigen Dauer des 
Beschäftigungsverhältnisses fällig. 

(4) Der/die Auftraggeber/in erfüllt seine Verpflichtung zur Zahlung der Vergütung durch Vorlage eines   
Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Arbeitsvertrages gültigen Vermittlungsgutscheines. 

(5) Für den Fall, dass der/die Auftraggeber/in keinen gültigen Vermittlungsgutschein vorlegen kann  
oder will,ist im Erfolgsfall eine Vergütung in Höhe von EUR 2.000,00 (inkl. ges. MwSt.) zu zahlen. 
Davon sind EUR 1000,00 fällig bei Beginn des Beschäftigungsverhältnisses mit dem neuen 
Arbeitgeber. Der Rest nach spätestens 6 Monate Beschäftigung beim neuen Arbeitgeber. 
Ratenzahlung kann vereinbart werden. 

 

§ 4 Vertragsdauer, Kündigung 

(1) Dieser Vertrag tritt bei Unterzeichnung in Kraft. Er gilt für unbestimmte Zeit. Er kann von beiden 
Vertragspartnern mit einer Frist von zwei Wochen ordentlich gekündigt werden. 

(2) Eine Kündigung rückwirkend ist ausgeschlossen. 

 (3) Ein rechtmäßig entstandener Anspruch von dem/der Vermittler/in auf die Vergütung wird durch     
Die Kündigung nicht ausgeschlossen. 

 

§ 5 Ergänzende Vertragsbestimmungen, Gerichtsstand 

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags rechtlich unwirksam sein oder werden, so wird 
dadurch die Gültigkeit dieses Vertrags im Übrigen nicht berührt. Gerichtstand ist der Sitze des/der 
Vermittler/in. 
 
 

§ 6 Datenschutz 

 (1) Der/die Vermittler/in versichert die Einhaltung der Bestimmungen, des Datenschutzgesetzes und 
der sonstigen gesetzlichen Vorschriften (Bundesdatenschutzgesetz). Es gelten bei Bestimmungen des 
§ 298 SGB III 

(2)Hiermit bestätigt der/die Auftraggeber/in, dass ihm/ihr eine Ausfertigung des vorstehenden 
Arbeitsvermittlungsvertrages ausgehändigt wurde. 
 

 

 

Ort,Datum                                                 

 

…………………………………………………                                ……………………………………………. 

Auftraggeber/in                                                                             Vermittler/in 

 

Kleinunternehmer nach §19 UStG 


